
Rückert, Friedrich: 103. (1839)

1 Bescheiden ist, wer sich bescheidet, wer bescheiden

2 Sich läßt, und Grenzen ehrt, die ihn von andern scheiden.

3 Bescheiden seid ihr, wenn ihr annehmt den Bescheid,

4 Daß ihr, was ihr vielleicht einst werdet, noch nicht seid.
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